
Die Frist zur Antragsbearbeitung kann erst bei Vorliegen äller Unterlagen beginnen. Dazu gehört auchihre Rückmeldung, ob der Antrag aufrechterhalten bleibt oder nicht.

Die Auskunftserteilung ist grundsätzlich bis zu einem VeMaltungsaufwand von 1.000 € gemäß $ 7Abs. 1 VIG gebühren- und auslagenfrei. Allerdings kann dieser Verwaltungsaufwand überschrittenwerden, wenn das betroffene Unternehmen Einwendungen erhebt oder gar den Rechtsweg beschreitet.In dlesem Fall werden kostendeckende Gebühren und Auslagen erhoben.

Die Beantwortung lhrer Anfrage erfolgt aus DatenschutzgrUnden nur postalisch.

Mit fre
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